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§ 15 NO BTV 2014

NO BTV 2014 - NO Bautechnikverordnung 2014

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.03.2025

(1) Brennstoffe dirfen in Feuerungsanlagen und Blockheizkraftwerken nur verfeuert werden, wenn sie folgende
Anforderungen erfillen:

Art Brennstoff Anforderungen

gasformig Erdgas

fossil

Flussiggas

flussig fossil Heizol extra leicht Hochstzulassiger
schwefelarm* Schwefelgehalt: 0,0010 % M

Heiz6l  extra Hochstzulassiger

leicht mit Schwefelgehalt: 0,0010 %
biogenen M
Komponenten

Heizol leicht**  Hochstzulassiger
Schwefelgehalt: 0,20 % M

Zulassig nur in
Feuerungsanlagen  mit
mehr als 400 kW
Nennwarmeleistung

Heizol mittel** Hochstzulassiger
Schwefelgehalt: 0,40 % M

Heizol Zulassig nur in
schwer** Feuerungsanlagen  mit
mehr als 10 MW
Brennstoffwarmeleistung

Dieselkraftstoff


file:///

fest fossil

standardisiert

biogen
Holzhackgut

Holz- und

Rindenpellets

flussig biogen
(z. B. Biodiesel)

Sonstige

Braun- und Steinkohle,
Briketts, Torf und Koks

Stlckholz und Rinde

Presslinge aus

naturbelassenem  Holz
oder naturbelassener
Rinde -

Briketts

Pellets und

Soweit sie nicht aus

Materialien

bestehen, die in Folge
einer Behandlung mit
Holzschutzmitteln  oder
einer Beschichtung
halogenorganische
Verbindungen oder
Schwermetalle enthalten
kénnen. Der
Gesamtchlorgehalt

dieser Brennstoffe darf
nicht 1.500

mg/kg Trockensubstanz

mehr als

betragen.

Der Schwefelgehalt darf 0,30
g/M| bei
Feuerungsanlagen mit mehr
400 kw
Nennwarmeleistung 0,20
g/MJ  nicht  Ubersteigen

(jeweils bezogen auf den

und

als

Heizwert des Brennstoffs im
wasserfreien Zustand und
den verbrennbaren Anteil

des Schwefels).



nicht Stroh, Olsaaten, Soweit sie nicht aus
standardisiert  Pflanzendle, Biogas, Materialien bestehen, die in
biogen Klargas, Holzgas, Folge einer Behandlung mit
Deponiegas, Reste von Holzschutzmitteln oder einer
Holzwerkstoffen u. dgl. Beschichtung
halogenorganische
Verbindungen oder
Schwermetalle enthalten
kénnen. Der
Gesamtchlorgehalt  dieser
Brennstoffe darf nicht mehr
als 1.500 mg/kg
Trockensubstanz betragen.

* Gasol gemal Richtlinie (EU) 2016/802 @ 43 Abs. 1 Z 10)
** Schwerdl gemal Richtlinie (EU) 2016/802 (& 43 Abs. 1 Z 10)

(2) Die Verwendung von Brennstoffen, die nicht in Abs. 1 angefihrt sind, ist zulassig, wenn nachgewiesen wird, dass
der Immissionsschutz nicht beeintrachtigt wird.

(3) Schadstoffreiche Materialien dirfen nur in Anlagen mit einer wirksamen Abgasreinigung verfeuert werden.
Schadstoffreiche Materialien sind insbesondere Altdl, Mill und Holzabfalle mit Zusatzen (z. B. Spanplattenabfalle,
kunststoffbeschichtete oder mit Holzschutzmitteln behandelte Holzabfalle).

(4) In Kleinfeuerungen, bei denen durch den Einsatz von Abgasreinigungseinrichtungen die Einhaltung des
Grenzwertes fir Chlorwasserstoff von 30 mg/Nm? (bezogen auf einen Sauerstoffgehalt von 11 %) gewahrleistet ist,
kdénnen auch Brennstoffe mit hoheren Chloranteilen (mehr als 1.500 mg/kg Trockensubstanz) eingesetzt werden.

In Kraft seit 01.07.2021 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/noe_btv_2014/paragraf/43
https://www.jusline.at/gesetz/noe_btv_2014/paragraf/43
file:///

	§ 15 NÖ BTV 2014
	NÖ BTV 2014 - NÖ Bautechnikverordnung 2014


